
 

  



 

 

Bestellungen sind zu richten an die Gemeindeverwaltung-Fachbereich I Postfach 1251 48303 Senden 

Tel. 02597/699-0 Abonnementpreis: Einzelexemplar: 1,00 €, jährlich 12,00 € oder kostenlos über das 

Internet: www.senden-westfalen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senden-westfalen.de/


 

Am 

 

Dienstag, 10 Oktober 2023 um 19:00 Uhr 

 

 
findet im Gasthaus Temme, Havixbecker Str. 5, 48308 Senden, eine 
Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft I a statt, zu der Sie 

hiermit freundlichst eingeladen werden. 
 
 
T a g e s o r d n u n g: 

 

1. Begrüßung 
 

2. Beschlussfassung über die Neuverpachtung des Jagdbezirks I a zum 
01.04.2024 

 

3. Verschiedenes 
 

 
Senden, den 14.09.2023 
Az.: III – 717 – 50 
Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Täger 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jagdgenossenschaft Senden    48308 Senden, 14.09.2023 

Bezirk Senden VII 

 

 

 

E i n l a d u n g 

 

Am 

 
Dienstag, 17.10.2023, 19.30 Uhr 

 

 

findet im sog. Spieker neben der Kirche St. Johannes der Täufer, Venne 2 in 

48308 Senden, eine Versammlung der Jagdgenossenschaft Senden VII statt, zu 

der Sie hiermit freundlichst eingeladen werden. 

 

 

 

T a g e s o r d n u n g: 

 

1. Begrüßung 

2. Wahl eines Schriftführers / einer Schriftführerin 

3. Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2024/2025 

4. Beratung und ggfls. Beschlussfassung über die vorgezogene 

Neuverpachtung des Jagdbezirks VII für den Zeitraum 01.04.2025 bis 

31.03.2034 

5. Neufassung der Satzung der Jagdgenossenschaft Senden VII 

6. Verschiedenes 



 

 

Hinweis 1: 

Bitte beachten Sie im Falle einer Bevollmächtigung eines Jagdgenossen /einer 

Jagdgenossin für die Sitzungsteilnahme, dass diese Vollmacht nicht älter als 

zwei Jahre sein darf, da diese andernfalls vom Jagdvorsteher / von der 

Jagdvorsteherin zurückgewiesen werden kann.  

 

Hinweis 2: 

Das Jagdkataster des Genossenschaftsbezirks wurde aktualisiert. Jede 
Jagdgenossin und jeder Jagdgenosse kann im Rathaus der Gemeinde Senden, 

Nebengebäude Anton-Aulke-Ring 62, 48308 Senden, Zimmer 805, während der 
allgemeinen Dienstzeiten Einsicht nehmen. Eine vorherige telefonische 

Terminvereinbarung (Tel.: 02597/699 -805) wird empfohlen, die allgemeinen 
Dienstzeiten sind:  

 montags bis mittwochs von 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr  

 donnerstags von 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr  

 freitags von 08.30 - 12.00 Uhr  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Für die Jagdgenossenschaft:  Für die Geschäftsführung 

  Gemeinde Senden 

 

Senden VII 

 

 

gez. Wessel 

Vorsitzender 

 Der Bürgermeister 

  

 Täger 

  

  

  

 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 
 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Übersichtsplan Nr. 1 

 

 

Gem. § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 

NRW) in der derzeit gültigen Fassung ergeht folgende 

  

 

Widmungsverfügung 

 

Die folgenden Straßen- und Wegeflächen im Bereich „Espelstraße“ zwischen 

Havixbecker Straße und Schützenstraße - siehe Übersichtsplan Nr. 1 

(schraffierte Fläche) -  werden mit der Eigenschaft einer Gemeindestraße nach § 

3 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen (StrWG NRW) in der derzeit geltenden Fassung hiermit dem 

öffentlichen Verkehr gewidmet. Der Gemeingebrauch wird nicht beschränkt. 



Verkehrsbeschränkungen werden durch diese Widmung nicht ausgeschlossen. 

Der Übersichtsplan ist Bestandteil dieser Widmungsverfügung. 

 

Gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 StrWG NRW wird die Widmung durch diese 

Bekanntmachung wirksam. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Widmung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 

8048, 48043 Münster schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle Klage einreichen. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 

Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, 

die angefochtene Verfügung soll in Abschrift beigefügt werden. 

 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische 

Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss 

mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 

versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem 

sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. 

Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 

Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 

über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 

und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-

Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).  

 

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine 

Behörde oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der 

von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebi ldeten Zusammenschlüsse 

erhoben, besteht seit dem 01.01.2022 gem. § 55 d S. 1 VwGO die Pflicht zur 

Übermittlung in elektronischer Form. Dies gilt nach § 55 d S.  2 VwGO auch für 

andere nach der VwGO vertretungsberechtigten Personen, denen ein sicherer 

Übermittlungsweg nach § 55 a Abs. 4 S. 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist 

eine Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt 

auch bei diesem Personenkreis nach § 55 d S. 1 und 2 VwGO die 

Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der 

Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf 

Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. 



 

Hinweise der Verwaltung: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Sollte die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person 

versäumt werden, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 

 

Senden, den 15.09.2023 

 

 

Gemeinde Senden 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Täger 

 

http://www.justiz.de/


 

In dem Monat August 2023 wurden beim Fachbereich Ordnung der Gemeinde 
Senden folgende Gegenstände als gefunden angezeigt, deren Eigentümer 

bislang nicht ermittelt werden konnten: 
 

2 Damenräder 

3 Herrenräder 

1 Brille 

1 Katze 

2 Mobiltelefone 

diverser Schmuck 

diverse Geldbörsen 

diverse Schlüssel  

 

Eigentumsansprüche können im Rathaus, Bürgerbüro, Münsterstraße 30,  

48308 Senden geltend gemacht werden. 
 

Im gleichen Zeitraum wurden folgende Verluste angezeigt: 

 

2 Brillen 

1 Mobiltelefon 

diverse Taschen 

diverse Geldbörsen 

diverse Schlüssel 

diverser Schmuck            

 

                      

Senden, 19.09.2023                               i. A. Melanie Kortmann 

 

 

 


